
Röthel / Frank / Malatesta / Thorn / von Hein

Europäische Einflüsse auf den deutsch-italienischen Rechtsverkehr



Jahrbuch für Italienisches Recht

Im Auftrag der Deutsch-Italienischen Juristenvereinigung (Vereinigung für den Ge-
dankenaustausch zwischen deutschen und italienischen Juristen e.V.) herausgegeben 
von Professor Dr. Dr. h.c. mult. Erik Jayme, Professor Dr. Heinz-Peter Mansel, Profes-
sor Dr. Thomas Pfeiffer und Professor Dr. Michael Stürner zusammen mit dem Vor-
stand der Vereinigung Professor Dr. Günter Hirsch (Präsident), Professor Dr. Peter 
Kindler (Generalsekretär), Dr. Herbert Asam, Professor Dr. Rainer Hausmann,  

Rudolf F. Kratzer, Professor Dr. Walter Odersky (Ehrenpräsident)

Band 25

Wissenschaftliche Redaktion: Professor Dr. Michael Stürner, M. Jur. (Oxon)
Universität Konstanz



Europäische Einflüsse  
auf den deutsch-italienischen 

Rechtsverkehr
von

Anne Röthel, Susanne Frank, Alberto Malatesta,  
Karsten Thorn, Jan von Hein

C.F. Müller



Zitiervorschlag:
Jahrbuch für Italienisches Recht 25 (2012) S. oder JbItalR 25 (2012) S.

Anschrift der Redaktion:

Prof. Dr. Michael Stürner
Universität Konstanz
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 
Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Fach 109
78457 Konstanz

E-mail-Adresse der Redaktion:
michael.stuerner@uni-konstanz.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- 
bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Bei der Herstellung des Werkes haben wir uns zukunftsbewusst für umweltverträgliche und 
wiederverwertbare Materialien entschieden. 

Der Inhalt ist auf elementar chlorfreies Papier gedruckt.

ISSN 0932-772X
ISBN 978-3-8114-3935-1

E-Mail: kundenbetreuung@hjr-verlag.de

Telefon: +49 89/2183-7928
Telefax: +49 89/2183-7620

© 2013 C.F. Müller, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH
Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg

www.hjr-verlag.de

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außer-
halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig 
und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und

 die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Satz: Gottemeyer, Rot
Druck: CPI books, Leck



V

Geleitwort

Vor 25 Jahren erschien der erste Band des Jahrbuchs für italienisches Recht. Das Jahr-
buch wurde im Auftrag der deutsch-italienischen Juristenvereinigung seinerzeit von 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erik Jayme herausgegeben. Später traten Prof. Dr. Heinz-Peter 
Mansel, Prof. Dr. Thomas Pfeiffer sowie Prof. Dr. Michael Stürner als Mitherausgeber 
hinzu.

Das italienische und das deutsche Recht haben sich in vielfältiger Weise wechselseitig 
befruchtet und beeinflusst. Deutsche Juristen blickten schon im 12. Jahrhundert  mit 
Hochachtung auf die großen italienischen Rechtsschulen, die sich nach der Wieder-
entdeckung der Sammlung der klassisch-römischen Gesetze des spätrömischen Kai-
sers Justinian gebildet hatten. Damals war Bologna für die Rechtswissenschaft der 
Nabel der Welt. Trotz gemeinsamer Traditionen und europäischer Rechtsvereinheit-
lichung und -angleichung gibt es jedoch immer noch bemerkenswerte Unterschiede, 
etwa im Familienrecht, die in der Rechtspraxis der beiden Länder von großer Bedeu-
tung sind. Auch wenn der Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 
wächst und die Europäisierung des nationalen Rechts in den EU-Mitgliedstaaten 
fortschreitet, bleibt das jeweilige nationale Recht für die Masse der Rechtsgeschäf-
te und Rechtsbeziehungen maßgebend. Mit der Intensivierung der privaten und ge-
werblichen Beziehungen mit Italien nimmt in Deutschland das Bedürfnis nach Zu-
gang zum italienischen Recht zu. Dem trägt das Jahrbuch von Anfang an Rechnung, 
indem es seit einem Vierteljahrhundert das italienische Recht in Deutschland für die 
Praxis und die Wissenschaft darstellt und erläutert. Eine zentrale Rolle spielt hier-
bei die Dokumentation der Kongresse der Vereinigung für den Gedankenaustausch 
zwischen deutschen und italienischen Juristen. Die hochkarätigen Vorträge zu aktuel-
len und grundsätzlichen Themen aus dem italienischen Recht und zur Rechtsverglei-
chung, aber auch zu solchen Themen des deutschen Rechts, die für italienische Juris-
ten von Interesse sind, lassen die beiden Rechtsordnungen in ihrem Gleichklang und 
in ihren Unterschieden lebendig werden. Der Ertrag dieser Tagungen, die sich durch 
einen intensiven und praxisbezogenen Informations-, Erfahrungs- und Meinungsaus-
tausch auszeichnen, wird mit dem Jahrbuch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Die wissenschaftlichen Beiträge, einschlägige Gerichtsentscheidungen, eine 
Rechtsprechungs- und Schrifttumsübersicht und sonstige Informationen von Interesse 
lassen das Jahrbuch als nützliche Quelle für deutsche Juristen mit Interesse am italie-
nischen Recht, aber auch für italienische Juristen, die grenzüberschreitend tätig sind, 
erscheinen. 

Goethe glaubte in der Beschreibung seiner zweiten Italienreise noch feststellen zu 
können: „Deutsche Rechtlichkeit suchst du in allen Winkeln vergebens, Leben und 
Weben ist hier, aber nicht Ordnung und Zucht.“ Heute gilt, dass „Rechtlichkeit“ euro-
päisiert ist mit der Folge, dass das Recht Italiens den deutschen und deutsches Recht 
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den italienischen Juristen barrierefrei zugänglich sein sollte. Wir stehen auch in ei-
nem Wettbewerb der Rechtsordnungen. Hierzu leistet das Jahrbuch einen wichtigen 
Beitrag.

Prof. Dr. Günter Hirsch 
Präsident des BGH a.D. 
Präsident der Vereinigung für den Gedankenaustausch  
zwischen deutschen und italienischen Juristen
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Vorwort

Der 25. Band des Jahrbuchs für Italienisches Recht steht ganz im Zeichen der euro-
päischen Rechtsvereinheitlichung. Es zeigt sich einmal mehr der immer größer wer-
dende Einfluss des EU-Rechts auf den deutsch-italienischen Rechtsverkehr, der nun-
mehr auch im Bereich des Familienrechts spürbar ist. Die Abhandlungen dieses Bandes 
geben die Referate wieder, die auf der Arbeitstagung der Deutsch-Italienischen Ju-
ristenvereinigung in Trier im Juli 2011 gehalten wurden; sie befassen sich mitRechts-
problemen bei deutsch-italienischen Erbfällen (Frank) und deutsch-italienischen In-
solvenzfällen (von Hein). Daneben enthält der Band bereits einige der Vorträge, die 
anlässlich des XXIV. Kongresses der Vereinigung und ihrer Schwesterorganisation, der 
Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi, im Oktober 2012 
in Hamburg gehalten worden sind. Darin werden die Auswirkungen der neuen EU-
Scheidungsverordnung, sog. Rom III-VO (Röthel) und die Implikationen der bevorste-
henden Revision der Brüssel I-VO (Malatesta und Thorn) erörtert. Die Beiträge die-
ses Bandes sind der Strafverteidigung in deutsch-italienischen Fällen (Lettieri) und der 
Rolle der Staatsanwaltschaft bei der Rückgabe von Kulturgütern gewidmet (Eccher/
Pedri), sie befassen sich weiter mit hochaktuellen Rechtsproblemen der Präimplanta-
tionsdiagnostik (Ivone) und des italienischen Kollektivarbeitsrechts (Eller). 

Auch dieser Band enthält eine reichhaltige Dokumentation der deutschen Judika-
tur und Literatur zum italienischen Recht und zum deutsch-italienischen Rechtsver-
kehr. Sie soll vor allem der Praxis einen schnellen Zugriff auf aktuelle Entwicklun-
gen verschaf fen. Ihre Erstellung lag in den Händen von Frau stud.iur. Ramina Minou 
Pirouzan und Herrn cand.iur. Felix Gasten, beide Heidelberg. Die Arbeiten am Hei-
delberger Institut wurden von Herrn Wiss. Ass. Hannes Wais koordiniert. Das Sach-
verzeichnis hat XXX, Köln, angefertigt. Bei der redaktionellen Arbeit und der Druck-
legung haben sich Herr stud. iur. Patrick Langer, Frankfurt (Oder) und Herr stud.iur. 
Mario Urbiks, Konstanz, große Verdienste erworben. Allen gilt unser herzlicher Dank 
für die geleistete Arbeit. 

Wie stets danken die Herausgeber besonders dem Verlag C.F. Müller für die hervor-
ragende Zusammenarbeit. An dieser Stelle sei ganz besonders der herausragende Ein-
satz von Herrn Dr. Martin Cramer hervorgehoben, der das Jahrbuch mit verlegerischer 
Weitsicht stets wohlwollend und großzügig vom ersten Bande an über mehr als zwei 
Dekaden hin betreut hat. Insbesondere auch seinem Wirken ist es zu verdanken, dass 
der nunmehr 25. Band in jährlicher Kontinuität erscheinen kann. 

Konstanz, im November 2012 Für die Herausgeber
 Michael Stürner 
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